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Editorial

Bezahlen mit Bargeld? Anlageberatung durch
Bankmitarbeiter ? Darlehensversorgung über

Banken? Versicherungs-
verträge vom Vertreter?

Schon die Gegenwart ist
vielfach über diesen analogen

status quo ante leidenschafts-
los hinweggegângen:

Zahlangen erfolgen - selbst
im bargeldaffinen Deutsch-
land - überwiegend bargeld-
los und zunehmend digital,

um die Geldanlage kümmern sich Algorithmen
und Apps (,,Robo Advice"), Projekte
finanziert der Schwarm (,,Crowdfunding" ),
Versicherungsverträge werden in der App
abgeschlossen, analysiert und verwaltet
(,,InsurTech" ), Rechtsberatung greift auf
digitale Hilfsmittel zurück oder wird durch
diese sogar ersetzt (,,LegalTech" ).

Die Digitalisierung als eines der prägenden

Themen unserer Zeitist reichhaltig geftllt mit
Rechtsfragen, für deren Lösung es juristisch
un d technisch befähigte Spezialisten braucht.

Juristen werden durch die Digitalisierung nicht
überflüssig, aber ihr Anforderungsprofil wan-
delt sich. Die Affinität des juristischen Nach-
wuchses für Digitales im Privaten sollte sich
auch in einer entsprechenden.{usrichtung im
Beruflichen spiegeln. Die Universitäten und
Ausbildungsordnungen müssen sich entspre-
chend für das Recht der Digitalisierung als

Grundlagenfach sowie Querschnitts- und
Schlüsselkompetenz öffnen. An der Universität
Marburg wurde hierzu jüngst das Institut für
das Recht der Digitalisierung
(www.irdi.institute ) gegründet.

Dieses JuS-Sonderheft leistet ebenfalls einen
Beitrag zu diesem überfälligen Entwicklungs-
prozess. Beleuchtet wird hierzu die prosperie-
rende FinTech-Branche, deren Rechtsfragen
nicht nur ,,Handbuchreife" erreicht haben
(v gl. Mö s I ein / O ml or, F inT ech-Handbuch,
201"9), sondern der eine Vorreiterrolle bei der
Digitalisierung innerhalb und außerhalb der
Finanzwelt zukommt.

Prof. Dr. Sebastian Omlor, LL. M. (NYU),
LL. M. Ewr.

Prof. Dr. Florian Möslein, LL. M.
(London)
Innovative Finanztechnologien (FinTechs)
im künftigen Europäischen Recht 294
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheldungen
BGH: Dieselskandal - unzulãssige Abschaltvorrichtung als Sach-

mangel - Anspruch des Käufers auf Ersatzlieferung bei Modell-

wechsel (8,1 .2019 - Vlll 2R225/'17)
BGH: Allein die abgelehnte Lektüre e¡nes Emissionsprospekts lässt

Aufklärungspfl icht des Anla geberaters nicht entfallen
(7 .2.20 1 9 - lil zR 498 / 1 6)

BGH: Unterschrift auf einer Telekopie
(31 .1 .201e - ill ZB 88/1 8)

Aufsätze

Christian Lange, LL.M., RA, und
Dr. Artur M. Swierczok LL.M., MSt., RA

Neues aus Brüssel: Der finale Text der
Restrukturierungsrichtlinie lässt grüßen!

Am 22.1 1.2016 hatte die EU-Kommission' einen Reformvorschlag in
Form einer Richtlinie veröffentlicht, mit dem Ziel die nationalen Sa-

nierungs- und Insolvenzrechte der EU-Mitgliedstaaten zu verein-
heitlichen. Nach einem mehr als zwei Jahre andauernden Gesetz-
gebungsprozess haben sich die europäischen Akteure in ihren sog.

Trilog-Gesprächen zur Konkretisierung des Reformvorschlags

schließlich auf eine einheitliche Fassung des Richtlinientextes geei-

nigt. Dieser wurde am 17J2.2018 in englischer Sprache veröffent-
licht und ist Gegenstand des Beitrags.

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
8FH: Polit¡sche Betätigung und Gemeinnützigkeit
(10:1.2019-VR60/17)
BFH: Steuerschuld nach 5 14c Abs. 1 UStG und Feststellungsklage

(13.12.2018-VR4/18)
BFH: PKW-Überlassung bei einem geringfügigen Beschäftigungs:

verhältnis unter Ehegatten
(1 0.1 0.201 8 - X R 44-45/17 ; X R Ml 17 ; X R 45 /17\
BFH: Gesonderte und einheitliche Feststellung von Kapitaleinktìnf-

ten in sog. Mischfällen (20.1 1.2018 - Vlll R 39115)

BFH: 5olidaritätszuschlag und Gewerbesteuer

(14.11.201I - |R64/1s)

Gesetzgebung
BT: Brexit-Steuerbegleitgesetz verabschiedet

Aufsätze
Dipl.-Finw. Rainald Vobbe, StB/FB f. Zölle u. VerbrSt, und

David R. Dietsch, LL.B.

Umsatzbesteuerung des E-Commerce im Jahr 2019
und ab 2021

lm lnternetzeitaltet befeuert durch mobile Endgeräte, ist es heutzu-
tage unabhängig vom eigenen physischen Standort möglich, Kun-

den in der ganzen Welt zu erreichen. M¡thilfe von Online-Plattfor-
men können heute Kunden in der ganzen Welt Gegenstände und

Dienstleistungen beziehen. Trotzdem agierten bisher viele vor allem

ausländische Onlinehändler trotz hoher Umsätze für den deutschen

Fiskus nahezu unentdeckt. Hierdurch entstanden allein im Lieferbe-

reich schätzungsweise 5chäden im dreistelligen Millionenbereich in

Deutschland und im zweistelligen Milliardenbereich EU-weit. So-

wohl auf EU-Ebene wie auch auf nationaler Ebene versucht man
nun, den Onlinehandel durch umsatzsteuerliche Anpassungen stär-

ker zu regulieren. Für unternehmen im E-Commerce-Bereich erge-
ben sich in den kommenden Jahren somit erhebliche Veränderun-

gen und Anpassungsbedarf.

Dipl.-Finw. Dr. Carsten Höink, RA/StB, und

Dr. Claudia lludasch, LL.M. fiaxation)

Vorsteuerabzug ohne Rechnung?!

Die Bedeutung der Rechnung für den Vorsteuerabzug - was
bleibt nach dem EUGH Urteil,,Vadan"?
lst eine Rechnung für den Vorsteuerabzug notwendig? Oder ist der
Vorsteuerabzug auch ohne Rechnung möglich? Bereits die EUGH-

Entscheidung ,,Barlis 06" ließ diese Fragen aufkommen. Die aktuel-
le Entscheidung ,,Vadan" hat nun noch weiter die bisher als sicher
geglaubten Grundsätze,,keine Vorsteuer ohne Rechnung" ins Wan-

ken gebracht. Dabei hat die Diskussion erst begonnen. Der Beitrag

befasst sich - in Fortsetzung des Beítrags,,Das Spannungsverhält-

nis - Rückwirkung der Rechnungsberichtigung sowie Vorsteuerab-

zug ohne Rechnung?"(Höink/Hudasch, BB 2017,215-223) - mit
der Frage der Notwendigkeit einer Rechnung für den Vorsteuerab-

zug und des Stellenwertes der Rechnung im Umsatzsteuerrecht.

s13

514

533

535

542

Jörn Weitzmann, RA/FAlnsR/FAStR

Die ESUG-Studie: Ordnungspolit¡sch€
Weichenstellungsentscheidungen ante portas

Die vor 20 Jahren in Kraft getretene lnsolvenzordnung (insO) hat
sich den Rufeiner Dauerbaustelle erarbeitet. Die zahlreichen Ande-
rungen seit der Verabschiedung haben nicht dazu geführt, dass

eine allgemeine Jubelstimmung ausgebrochen ist. lm Herbst 2018

wurde der Evaluierungsbericht zum Gesetz zur weiteren Erleichte-

rung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) von Prof. Dr. )acoby,
Prof . Dr. Madaus; Prof . Dr. Sack, Heinz Schmidt und Prof. Dr. Thole
vor$estellt. Bei derjeta anstehenden Evaluatidn ist aufdie richtige
lncentivierung makroökonomisch und auf einzelwirtschaftlicher
Ebene zu aihten. Dafi.ir stellt der umfassende Evaluierungsbericht

- auch kleinteilig - die erforderlichen empirischen Daten bereit.

s21

Entscheidungen

BGH: Zur Gläubigerbenachteiligung bei Kapitalnutzung durch Dar- 526

lehensnehmer infolge zinsloser Darlehensüberlassung
(1s.l 1.2018 - tX 2R229/17)

OIG Nürnberg: Geltendmachung von Ansprüchen nach 55 171, 529

172 HGB durch den lnsolvenzverwalter - Gerichtsstandsbestimmung
(7.1.2019 - 1 AR2663/18)

KG Berlin: Formwechsel einer KG in eine GmbH - Ausscheiden des 530
persönlich haftenden Gesellschafters verstößt nicht gegen das Ge-

bot der Kontinuität der Mitgliedschaft
(19.12,2018 - 22W 85/18 - dazu BB-Kommentar von

Andreas Kupsch, LL.M., RA)

Neuerscheinung Buch
Tacger/Gabel: DSGVO - BDSG, Kommentar
Eerlicksichtlgt neue Fassung der DSGVO vom April 2018

3. Auflage 2019, 1.861 Seiten, Geb., € 298,-

ISBN: 978-3-8005-1659-9 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Entscheidungen

BFH:Anwendbarkeit der Kapitalverkehrsfreiheit bei gesetzlicher 546
Mindestbeteiligungsquote von 10 v. H.
(24.7.2018 -lR7s/16)

BFH:GarantiezusageeinesKfz-HändlersalsVersicherungsleistung 549
('t 4.'t 1.201 I - Xl R 1 6 / 17 )

BFll: Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs 551

(19.9.20 18 - ll R 10/i 6 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Stefan Behrens, RA/FASIR/StB)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft

Die Woche im Blick

Entscheidung
Bll/lF: Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung vereinnahmter und ver-

ausgabter Pfandgelder - Aufhebung des BMF-Schreibens vom

13.6.2005
('t9.2.2019 - IV C 6 - S 21 33/13 I 1 0002)

Rechnungslegung
EU-Kommission: Entwurf der EU-Kommission zu klimabezogenen

Angaben in der nichtfinanziellen Berichterstattung zur Konsultati-

on
EFRAG: Empfehlung der Übernahme der Änderungen an IAS 1 und

rAs8.
ICAS/EFRAG: Online-Umfrage zu Diskontierungsfaktoren in der Bi-

lanzierung von Altersvorsorgele¡stungen

FRC: Britische Rechnungslegung für den Fall eines ,,No-Deal"-Brexit

Wirtschaftsprüfung
IDW: Bestätigungsvermerke für Stiftungen und Analyse der Lan-

desstiftungsrechte
IDW: Neue Möglichkeiten zur Auslagerung von Teilen des Bestäti-

gungsvermerks auf die IDW-Website

Finanzierung
EU-Kommission: EU-Mittel für lnvestitíonen künftig schneller und

leichter zugänglich
PwC: Hoher Anlagedruck trotz Rekordjahr - die Private-Equity-

Branche erfindet sich weiter neu

Aufsatz

Dr. Markus Kronner, WP/5t8, und Dr. Holger Seidler, WP/StB/RA

Patronatserklärung als lnstrument zur
Überschuldungsbeseitigung: Auswirkungen
auf Liquiditätsplanung, Bilanzierung und
Abschlussprüfung

Harte interne Patronatserklärungen werden, gerade auch wenn sie

von ausländischen Gesellschaftern kommen, sehr hãufig ohne qua-

lifizierte Rangrücktrittserklärung erteilt. Der Beitrag sÊtzt s¡ch ¡n sei-

nem Schwerpunkt mit der Frage auseinander, wie interne harte Pa-

tronatserklärungen als lnstrument zur Überschuldungsbeseitigung

lm Rahmen der Liquiditätsplanung zu berücksichtigen sind. ln die-

sem Zusammenhang geht er auch auf die Frage ein, ob interne har-

te Patronatserklärungen - wie in der Praxis häufig vertreten - zur

Beseitigung der insolvenzrechtlichen Überschuldung bereits bei ih-
rer Erteilung einer Ergänzung um einen qualifizierten Rangrücktritt
bedürfen. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der internen
harten Patronatserklärung auf Bilanzier,ung und Abschlussprüfung

thematisiert.

Entscheidung

FG Münster: Übergang einer Rücklage nach 5 6b EStG in Ver-

schmelzungsfällen
(17 .9.2018 - 13 K2082/15 K,G - dazu BB-Kommentar von

Gero von Glasenapp, RA/SIB)

Neuerscheinung Buch
Rammert/Hommel/lilüstemann, Konzernbllanzierung case by case

Lösungen nach HGB und IFRS

ó. Auflage 201 8, 386 Seiten, Kt.. € 38,90

lSBN: 978-3-8005-0018-5 i lnfos unter: www,shop.ruw.de

Arbeitsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Berufliche Anforderung an eine Kirchengemeinschaft
(2s.1 0.201 8 - B AZR s01 /1 4)

BAG:Soka5iG ist verfassungsgemäß (20.1 1.2018 - 10 AZR 121l18)

BAG: Reisekosten von Betriebsratsmitglied bei Anreise mit dem

Pkw (24.10.2018 - 7 ABR 7)

BAG: für Polizeipersonal in Wechselschicht

(13.12.2018 - 6 AZR 7)

Teil l: Katalog des 5 87 BetrVG -

Das Betriebsverfassungsrecht hat in vielen Unternelìmen nach-

drücklichen Einfluss aufdie Unternehmenskultur und auch den Un-

ternehmenserfolg. lnnerhalb des großen Kanons der Beteiligungs-

rechte nehmen die erzwingbaren Mitbestimmungsrechte nach

5 87 BetrVG eine dominante Rolle ein. Auch Ende 2017 und im Jahr

20l 8 hat es wieder eine Vielzahl an Entscheidungen des BAG, aber

auch einzelner LAG, gegeben, die berichtens- oder gar bemerkens-

wert s¡nd. Dieser Beitrag stellt den Auftakt einer kleinen Reihe von

Beiträgen dar, die in diesem ersten Teil die Rechtsprechung zu 5 87

BetrVG, in einem zweiten Teil die Entscheidungen zu den Beteili-

gungsrechten nach 55 99ff BetrVG und in einem abschließenden

ãrittãn Teil die Rechtsprechung zur Organisation des Betriebsrats,

dessen Beschlussfassung und die Kostentragungspflicht des Ar-

beitgebers zusammenfassen soll,

Entscheidung

BAG: Unwirksamkeit einer Verfallklausel wegen Einbezug des Min-

destlohns
(18.9.2018 - 9 AZR 162/ 18 - dazu BB-Kommentar

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RfuFAATbR)

Die Erste Seite
Daniel Friedemann Fritz, RA

Die Restrukturhrungsrichtlinie - vom Mut, die
Möglichkeit der San¡erung rechtzeftlg zu nutzen

lmpressumAlorschau

553

555

560

s63

564

568

4. FRANKFURTER STEUERKONGRESS

24. OKTOBER 2019. FRANKFURTAM MAIN

WWW.FR ANKFURTER.STEUERKONGRESS.DÊ
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2a IWhat's your fraud lQ?
How good aneyotr at spotting red flags that may indicate

contract and procurement fraud? Take this month's Fraud

IQquiz and find out.

I
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Sec. 1994: Prop. regs. shed
light on QBI deduction

For the first time this tax season' maîy ïarpay-
' ers will be claiming the Sec. 1994 deduction,

rúþìch provides a deduction for 200/o of qualified
..r*'bu61ness lncome. ('J'

28 | Simplifying adoption of NFP financial
reporting standard
Smaller tax-exempt organizations with limited resources

can smoothly implement FASB's new rules by following

some best practices. &

I Cryptocurrency gift strateg¡es for
not-for_profits
Not-for-profits should proceed carefully as they consider
whether to accept gifts of virtual currency. And here's how
tneY shodd proceed if they do.

42 | Understanding the FDll deduction
Starting this year,C corporations can claim a

foreign-derived intangible income deduction of 37 .50/o.
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praxis wird im ,,Graubereich" oft vorausgesetzt, dass eine nachträgiiche Vertragsänderung vorliegt, und die
Prüfung mit der Frage begonnen, ob die ,,nachträgliche Vertragsänderung" zuiässig ist. Dabei liegt mögli-
cherweise in einer Reihe von Fâllen eine ,,nachträgliche Vertragsänderung", die Gegenstand einer Zulässig-
keitsprüfung sein könnte, gar nicht vor. Diese ,,Graubereiche" haben im Anwendungsbereich der ÖNORÀII
B 2110 besondere Bedeutung, da diese ÖNorm mehrfach Regelungen trifft, die als Regelungen für,,nach-
trägliche Vertragsänderungen" gewertet werden könnten oder auch nicht. Der Beitrag widmet sich den
Grundstrukturen und den Graubereichen.
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zu den Vorgaben der WRRL angerufen wurde. In der zu C-535l18 protokollierten Rechtssache hat sich der

Gerichtshof nun mit dem Verschlechterungsverbot beim Grundwasser und insb auch damit zu beschäftigen, ob

und bejahendenfalls unter welchen Voraussetzungen dieses von Einzelpersonen releviert werden kann.

Von Sonja Beil und Florian Berl
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von Fischereirechten
OGH 26.9.2018,1 Ob 114l18y
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Von Rainer WeiJ3

a

-t Rechtsprobleme des Kunstschnees
Teil 2: Privatrechtliche Gesichtspunkte der technischen Beschneiung
Auch in den mit Naturschnee vergleichsweise (noch) am besten versorgten Skigebieten Westösterreichs
wäre heutzutage ein plangemäßer Wintersaisonbetrieb ohne technische Beschneiung regelmäßig nicht mehr
zu gewährleisten. Gleichzeitig ist der ohne Schnee (derzeit) undenkbare Wintertourismus für viele Regionen

Österreichs wirtschaftlich geradeztt überlebensnotwendig - in Österreich hat der Kunstschnee das Salz als

,,weißes Gold" längst abgelöst. Umso mehr erstaunt, dass eine Darstellung der für die technische Beschnei-

ung von Skipisten wichtigsten Rechtsnormen und Rechtsfragen bislang zu fehlen scheint. Der Beitrag setzt

den in RdU 20L813,5 erschienenen ersten (öffentlich-rechtlichen) Teil fort und schließt die überblicksweise
Darstellung ab.

Von Felíx KørI Vogl
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Bearbeitet von Verena Mødner und Birgit Hollaus
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Hintergrund gegenüber den lnteressen der

Unternehmen. 1 2-Stunden-Tage und
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leisten sein.
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bezogenen statistischen Daten gewidmet.

lm aktuellen Berichtsteil wird über die am
'19. Jänner stattgefundene Eröffnung der zwei-
ten Primärversorgungseinheit in St. Pölten be-
richtet. ln der Wiener GKK wurde das zehn-
jährige Jubiläum der von den KV-Trägern
regelmäßig vorgenommenen Vertragspartner-
Analyse begangen, bei dem auch ein gegen-

seitiger lnformations- und ErJahrungsaus-
tausch neben dem Benchmarking stattfand.
Eine Veranstaltung, jedoch auf Basis lebhafter
Diskussion, wurde im Hauptverband ausge-

:9
!!J

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Februar-Ausgabe der Sozialen Sicherheit isI
reichischen Sozialversicherung durch das SV-OG und

i
I

I

I

I',.'l

richtet und zwaç wie die Wahl der Patienten bezüglich Kassen- oder Ver-

tragsazl, aber auch deren strukturelle Unterschiede gestaltet sind. Ein

Kuzbericht über Behindertensport schließt diesen Teil ab.

Wie im Februar eines jeden Jahres bringt die Sozíale Sicherheit auch
heuer wieder die personenbezogenen statistischen Daten des vergan-
genen Jahres zum Stichtag 1. Juli 2018. Die beiden HVB-Autorinnen
Gerlinde Korn und Mag. Beate Schmotzer veröffentlichen in ihrem Bei-
trag die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse und Beschäftigten in

Östeneich, die Zahl der Pensionsbezieher und Mehrfachbezüge an Pen-
sionen sowie die Quote der Enwerbsverhältnisse sämtlicher Erwerbs-
tätigen (inkl. Selbständige und Bauern).

Dr. Josef Souhrada und Mag. Beate Glück (beide Hauptverband) bringen
in ihrem juristischen Fachartikel ,,Dachverband statt Hauptverband" erste
Anmerkungen zur neuen Organisation der Sozialversicherung, im Be-
sonderen des Hauptverbandes im SV-OG. Dabei wird sogleich einleitend
festgestellt, dass sich an der Rechtsbasis des Verbandes, seiner Stel-
lung als Körperschaft öffentlichen Rechts usw. nichts änded und der
Verband als juristische Person bestehen bleibt. Dieser Umstand ist be-
züglich allfälliger Rechtswirkungen nicht unerheblich. Der Artikel geht
detailgenau all jene Fundstellen und Bestimmungen durch, in denen Än-
derungen bzw. Konstanten bei den Aufgaben der neuen Organisations-
form aufgespürt wurden.

Abschließend gibt Dl Markus Frühwirth (Hauptverband) eine A1L Zwi-
schenbilanz nach der lnbetriebnahme und den Beginn der ersten Ab-
rechnungsperiode der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM),
wod urch bestehende Meldeprozesse ersetzt wurden.

Dr. Wilhelm Donner

lmp¡essum
Soz¡ale Sicherheit, 72. Jahrqmq . Fachze¡tschrift ftir die Sozìalveßicherung, hß9. gem, 5 31 Abs. 3 ¿ 7 ASVG 'rsSN 0$8-6065 . Medieninhaber und Verleger Hauplverbæd der östefieichischen Solalve¡sicherungsùäger . R+
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Tite[t]ìe*na Personatnot in der Pftege:

Was bringen die neuen
Gesetze und lnitiativen?

Pflegekräfte werden überall

verzweifelt gesucht. Setbst

Headhunter werben m ittter-

weile Pfteger/innen ab - zum

Beispiet fiir OP- oder lntensiv-

stationen. Obwohl lange klar

war, dass Deutschland ätter

wird und sowohl in den Kran-

l<enhäusern ats auch in der

ambutanten und stationären

Altenpflege zunehmend mehr

professione[[e Pflegekräft e

gebraucht werden, wurden

die Pftegeberufe jahr-

zehntetang stiefmütterlich

behandett. Mittlerweite ist

der Personalnotstand so

groß, dass die Politik - end-

lich - reagiert hat: mit einem

>Sofortprogramm Pflege<,

dem Gesetz zur Stärkung

des Pflegepersonals, einer

Pflegepersonalu nte rgrenzen-

Verordnung und einer rKon-

zert¡erten Aktion Pflege<.

Was bringen diese neuen

Gesetze und lnitiativen? Was

muss zur Verbesserung der

Situation getan werden?

Bundesarbeitsminister Hubertus

Heit hat Anfang Februar einen

für viet Aufsehen sorgenden

Vorschlag zu einer Grundrente

vorgestettt. Danach so[[en nied-

rige gesetzliche Renten um bis

zu 448 Euro aufgestockt werden,

wenn Beschäftigte 35 oder mehr

Jahre versichert waren. Wie

funl<tioniert der Plan im Detail?

Wie ist er zu bewerten?

't

Pflege

ffA
53
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Arbeit 58

Hnrus NnrcElsrr
Personatnotstand in der Pftege
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BSG, Urteitvom 28.1L.2018-14 A531l17 11 Prof. Ulrich Wenner

Beim Bezug einer neuen Wohnung verlangt der Vermieter in der Regel eine Kau'

tion. Beziehervon Grundsicherungsteistungen können den notwendigen Betrag

in der Regel nicht aufbringen. Welche Lösung sieht das Gesetz vor?

ist die Notwendigkeit der Beschaffung ei-

ner neuen Waschmaschine. Deren l(osten

sind vom Regetsatz umfasst; wenn der

Leistungsberechtigte das Getd fiir die An-

schaffung nicht hat, erhätt er ein Dartehen,

das im Wege der Aufrechnung monattich

getitgt wird.

Die Mietl<aution ist nicht in die Ermittlung

des Regelbedarfs eingeftossen, so dass

durch die Aufrechnung der Regetbedarfef-

fel<tiv vermindert und nicht nur ein von der

Regelleistung erfasster Bedarf durch ein

Darlehen vorfinanziert wird. Zudem l<ann

die Tilgung eines Mietl<autionsdarlehens

, .::

1tÌ

Das Jobcenter übernimmt die l(osten für

die Mietkaution, aber nicht als Zuschuss,

sondern regelmäßig als Darlehen ($ zz

Abs. 6 Zweites Buch Sozialgesetzbuch
(SGB Il)). Das ist sinnvoll, weil der Mieter

die l(aution typischerweise zurucl<erhätt

und dann das Darlehen endgültig titgen

l<an n.

Atlerdings ist die Rûckzahlung eines Dar-

lehens des Jobcenters für die Mietkaution

nicht bis zu deren Rücl(erstattung durch

den Vermieter gestundet, sondern die Auf-

rechnung zur Tilgung erfolgt sofort nach

Gewährung des Darlehens mit ro% des
jeweits maßgeblichen Regetsatzes (S 4za
Abs. z SGB ll). Die Anwendung dieser

allgemeinen Aufrechnungsregetung auf

Darlehen flir eine Mietl<aution bzw. de-

ren Verfassungsmäßigkeit war seit .lahren

umstritten. Der 14. Senat des Bundessozi-

algerichts (BSG) hat auf beide Fragen am

28. 77. 2078 geantwortet: Mietkautionsdar-

lehen seien nicht von der Tilgung durch

Aufrechnung ausgeschtossen, und durch-

greifende verfassu ngsrechtliche Bedenl<en

gegen die Aufrechnung bestûnden nicht.

5 4za Abs. z SGB ll, der die Tilgung von

Darlehen der Jobcenter für die Zeit regelt,

in der die Betroffenen Grundsicherungs-

leistungen erhalten, gitt fÛr alte Darlehen

der Jobcenter. Eine generelle Ausnahme

für Mietl<autionsdarlehen ist nicht vor-

gesehen und schon aus systematischen

Gründen ausgeschlossen. $4za Abs. 3

5GB ll trifft nähere Regetungen zurTilgung

des Darlehens für die Mietl<aution nach

deren Rücl<zahlung durch den Vermieter,

und die Vorschrift liefe teilweise ins Leere,

wenn solche Dartehen genere[[ nicht durch

Aufrechnung getilgt werden l<önnten.

Aufrechnung und Existenzminímum

Ernsthaft diskussionsbedürftig erschien

dem BSG deshalb nur die Frage, ob die

Aufrechnung mit der Gewährleistung eines

menschenw[irdigen Existenzminimums

vereinbar ist, die nach der Rechtsprechung

des Bundesverfassungsgerichts grund-

rechtlich geschi.itzt ist. Das ist deshalb

t'robtematisch, weit die Verfassun gsrichter

davon ausgehen, dass die Leistungen nach

dem SGB ll jeweils dieses Existenzmini-

mum sichern und deshalb im Grundsatz

dem Berechtigten ungel<ürzt zurVerfügung

stehen müssen. Ausnahmen davon hatte

das BSG bisher - inzident - bei den Sank-

tionen fiir Pflichtverletzung nach $3ra
SGB ll und exptizit für die Aufrechnung

des Jobcenters mit Erstattungsansprü-

chen gebitligt, die auf einem vorwerfba-

ren Verhalten des Leistungsberechtigten

beruhen. Dieser Aspekt spielt bei der Auf-

rechnung eines Mietl<autionsdarlehens

keine Rolle, und auch der Grundgedanl<e

der Dartehensgewährung nach $ z4 Abs. r
SGB ll passt nicht: Danach dienen Dar-

lehen vorrangig der Sicherung eines Be-

darfs, der von der Regetleistung erfasst

ist, aber kurzfristig nicht aus ihr gedeckt

werden l<ann. Typischer Anwendungsfall

SaSi ¡alLts 2/2019
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bertus Gersdorf, Leipzig; Prof. Dr.

Georgios Gounalakis, Marburg;

Elisabeth Grote, Bonn; RA Prof
Niko Hä*ing, Berlin; RA Dr. Ale-

xandor R. Klett. LL.M. (lowa).

München: RA Roben Klotz. Bnis-

selt Prof. Dr. Christian Koenig,

LL.M., Bonn: RA Dr. Jost Kott-
hoff, Frankfurt a. M.; RA Prof. Dr.

Johannes Kreile. Mùnchen; Prof.

Dr. Karl-Heinz Ladeur, Hamburg;

Prof. Dr. Stefan Leible, BaYreuth;

RA Richard Leiterilann, Frankfi¡rt

a. M.; RAin Dr. Grace Nacimiento,

LL.M., Düsseldo4 RA Dr. Norbert

Nolte, Köln; RA Hermann-Josef

Piepenbrock, Düsseldorf; Prof. D¡.

Dr. Dr. h. c. Franz Jürgen Sácker,

Berlin; Ku¡ Schmidt, Bonn; RA,

FAH.- u. GesR, FAInsR. StB Prof.

Dr. Jens M. Schmittmam, Essen;

RA Michael Schmtttmann. Düssel-

dorf; Prof. Dr. Olaf Sosnitza.

Würzbwg; RA Tobias H. Strömer.

Düsseldorfl StB Dipl.-Kfm. Prof.

Dr. Günter Shunk, Hamburg; Proi
Dr. Jürgen Taeger, Oldenburg;

Reg.-Dir. Dr. Alexander Tetten-

bom, LL.M., Berlin; RA Dr. Tho-

mas Tschentscher, LL.M.. F¡ank-

fun a. M.; RAin Priv. Doz. Dl'. Irlni
Vassilaki. AtheilMünchenl RA Dr.

Benedikt Wemmer, Berlin; Prof.

Dr. Andreas Wiebe, Wien: D¡. Ul-
rich Zwach. Bonn

Kooperationspartner:
Forschungsstelle Medienrecht und

Medienwirtschaft , Forschungsstel-

le für Europäisches und Ileutsches

Telekommunikationsrecht (beide

Univelsität Marburg). Forschu:rgs-

projektgruppe für Europäisches Te-

lekommunikationsrecht am Zen-

tmm für Europäische lntegralions-

forschung (Universität Bonn) so-

wie Matrzer Meclieninstitut e. V
(Mainz).

Online-KooperationsPartner:
Telemedicus e V.. Reclrtsf¡agen der

Lnformationsgesellschaft:
www.telemedicus.inf'o
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Außätze
Verbraucherrechte(richtlinie) am Ende

RA Prof. Dr. Felix Buchmann und RAin Anna-Lena Hoffmann, Stuttgaú

Die neueren Entscheidungen zur Verbrauchenechterichtlinie ze,ig?t), dass sich Richt-

linie immer weiter von ãËr Realität entfel'rit. Die jüngste Entscheidung des EuGH in

S""nár W"fUusch ist ein unverblümter Hilferuf an den europäischen Normgeber, die

Rä;ñ;;;;rË-uusatrt"cht endlich neu zu gestalten. Statt di^e.Vorlagefrage- des

BGiH zu'beantworten, verliert der EuGH sich in allgemeinen Ausführungen und lässt

ã*ÈGH;ii der Auíforderung allein, den Worllaut der Notm zu lesen und selbst zu

entscheiden, was es bedeuten könnte.

Die Zulässigkeit der Erhebung des Klarnamens nach den vorgaben
der Datenschutz-Grundverordnung
Wiss. Mitarbeiterin Ass. iur' Maxi Nebel' Kassel

Einst wurde häufig und heftig über vor- undNachteile sowie die gener_elle Zulässigkeit

;i"* KúÁ;.nrifli"nt g"riíitten. Seit einíger Zeit,insbesondere seit wirksamwerden

åËi ilatenscir,rtr-Grunduãrordnung ist diesJDiskussion ins Stocken.geraten - wenn sie

gãni¡tt Çlt¿, dann werden vor aliem juristische Argumente 1u9¡igh! mehr anwend-

fiui"" Vo.r"í"iften bemüht. Der Beitrag möçhte dáher die Zulässigkeit einer Klar-

;;ilp!i.ht, *i" ti" insbesondere in bãstimmten Online-Plattformen geforded wird,

an den iechtlichen Vorgaben der DSGVO messen'

Aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht in der
Inforrnationstechnologie 2011 12018 - Teil 2

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Essen und Julia Sinnig, Luxemburg

Teil 2 des Beitrags knüpft an Teil 1 in K&R 2019, 88 ff. an und fasst_die wesentlichen

nnt*i"klu"gen iã Legiôlative und Judikative im deutschen Steuerrecht zusammen, so-

*Ëit ri.rr È"?üg. ,n*"Infot-ationstechnologierecht ggeþe.n Er knüpft.an die Beiträge

¿"r V"tiu*"tsÞrof. Dr. Jens M. Schmittmann in den Vorjahren sowio die Vorkäge der

verfasser in Bochum anlässlich der DSRI Herbstakademie 2018 an.

Editorial
Fairer wettbewerb im onlinehandel - Amazon im Fokus des Kartellrechts

Prof. Dr. Thomas Höppner, LL.M', Berlin

Deep Learning: Wenn künstliche Intelligenz lernt -
kanñ das durchaus rechtliche Relevanz haben

Dr. Thomas Söbbing, Frankfurt a' M.

Eine der häufigsten Varianten der künstlichen Intelligenz (KI) ist die.des maschinellen

Lernens. Masõhinelles Lemen ist ein selbstadaptiver Algorithmus, der_darauf abzielt,

Otj;i1g; Su"fruåiftuft" 
"nd 

komplexe Systeme zu verstehen und einzuordnen. Die wich-

tì#t" i;."r A;s'maschinellen iernens-ist Deep Learning' Es stellt sich die Frage, wie

In'vestitionen in Deep Leaming abgesichert werden können'

Arbeitsrecht & Neue Medien
RA/FA-IT-Recht Peter Kaumanns, LL.M. und RA/FA-tubR Sebastian Böhm,

Düsseldorf

Im Jahr 2015 haben die Verfasser erstmals über die voransch.reitende EntwicklYn9 der

ArU"itr*.tt in Bezug auf Ñeue Medien berichtet. Mit der Übersicht soll die Bedeutung

für arbeitsrechtlichJVerfahren emeut anhand ausgewählter Entscheidungen der zu-

nickliegenden Jahre beleuchtet und aktualisiert werden'

Länderreport USA
RA Clemáns Kochinke, MCL, Attomey alLaw, Washington, DC, USA

Von der Journalistensorgfalt über das Kopieren von Digitalwerken durch Lehranstalten

¡ir?"iÈ"*åis"ntuugti"ñt"it von Geo-Lôcation-Daten reicht die Palette wegweisender

neuer Entsaheidungãn der amerikanischen Gerichte. Das Urheberrechtsamt verein-

facht, verbilligt und digitalisierl Anmeldungen.
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Kommunilcation

Recht

, Rechtsprechung
112 Umfang der Widem¡fsbelehrung bei begrenztem Raum

EuGH, 23.1.2019 - C-430117 - Walbusch .1. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs

1 75 E-Mail-Anbieter muss lP-Adressen an Ermittlungsbehörden übermitteln
BVerfG, 20.12.2018 - 2 BvR 2377116

179 Kein einstweiliger Rechtsschutz gegen Datenübermittlung zur Vorbereitung einer Volkszählung
BVerfG, 6.2.2019 - 1 BvQ 4/19

I 8 1 Unterlassungsanspruch gegen presserechtliche Informationssckeiben
BGH, 15. t.2019 -VIZF.506lt7

I 84 Unterlassungsanspruch gegen Veröffentlichung von Museumsfotos
BGH, 20. 12.2018 - I ZR t04/17

188 Uber Black II: App zur Vermittlung von Personenbeforderung verboten
BGH, 13. 12. 2018 - tzP.3lt6

188 Patenfühigkeit von drahtlosem Kommunikationsnetz
BGH, 4. 9.2018 -XZP.t4l17

188 Vermieter muss vorhandene Telefonleitung instand setzen
BGH, 5. 12.2018 -VLI]ZF.|T/|8

1 90 Keine Kennzeichnungspfl icht bei redaktionellen Influencer-Inhalten
KG Berlin, 8. 1.2019 - 5 U 83/18

195 Betreiber eines Bewerfungsportals haftet für Zusammenstellung einer Gesamtbewertung
OLG München, 13. 11.20i8 - 18 U l280ll6Pre

199 Keine Abmahnkosten bei provoziefter Herkunftstäuschung im Online-Angebot
OLG Hamm,22.11.2018 - 4U73ll8

200 Werbeanzeigen in kostenlosem E-Mail-Postfach erlaubt
OLG Nürnberg, 15. 1.2019 - 3U 724118

20s

207

209

210

Wettbewerbsverstoß durch Framing
LG DüsseldorT, 14. 11. 2018 - 12 O 69118

I(eine Abmahnbefugnis für Verein zur Förderung von Online-Unternehmem
LG Rostock, 14. l2.20l| - 5a HK O l20ll8
Kommentar von RA Dr. Christian Dienstbühl, LL.M., Stuttgart
Verkauf rezeptfreier Medikamente über Online -Marktplatz nicht unlauter
LG Magdeburg, 18. 1.2019 - 36O 48/18

¡'
;: 2I3 Yeffahrensmangel beim Streit um Erlöse aus Telefonbuch-Vertrieb

BVerwG, 14. 12.2018 - 6 B 133. 18

2 I 3 Verwerh¡ngsverbot für private Arbeitnehmer-E-Mails im Kündigungsschutzprozess
LAG Hessen,2l.9.2018 - 10 Sa601/18

KtR Aktuell
V Personalien ' VI Veranstaltungen/Neue Bücher ' VII Impressum ' VIII Autoren

wvw.kommunikationundrecht.de - Jetzt auch mobil
direkt ins K&R Online-Archiv
Einfach auf dem Smartphone oder Tablet-PC ein Scan-Programm starten, Kamera auf den abgebildeten Code halten,

Intemetverbindung aktivieren und mit einem Klick köruren Sie die Inhalte aller K&R-Ausgaben im Online-A¡chiv recher-

chieren - für Abotinenten ist der Volltext-Zugriff sogar kostenlos ! Abhängig von der Verbindungsart zum Intemet und dem

gewählten Tarif können Kosten für die Datenüberlragung entstehen.
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Neuer PC - vertraute Umgebung

Windows-Umzug me¡ster
Einstellungen, Anwendungen und Daten übertragen

rSr
. U niverselle Smart-Home-Zentrale Horn€I
. Videosch,nitt mit Komfort fü:r 100 Euro
. SSD- und Festplatten-Gehäuse fü,r USB
. Mini-Router: Fritzbox & Co. fär dle Reise

9 Smartwatches im Test
Längere Laufzeit & mehr Komfort

HDR-Displays bis 144H2
1

Echte Farben, Top-Kontrast, G,aming

Secu rity-Fachchi nesisch erklä rt
Hacking: Wann haften Admins und Dienstleister?
Digitalisieren von Dokumenten, Fotos, Büchern €,4,90

Ar€r,40 | t-ux, BH.€5,70

Nr€ 5,90 | 1r, t5 €6,20

crr¿10 | D¡í(r400

Mehr Datenschutz, genauere Treffer

Googeln ohne Google
Alternative Suchdienste, Spezialsuchmaschinen, Praxis
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Trends & News
I 2 EU-Urheberrechtsreform stärkt Anwälte,

Kreative und Filterbauer

23 CPu-Fälschung bei Amazon

30 Bit-Rauschen: Kritik am Spectre-Schutz,

4-Gigahertz-Pentium

32 Embedded Systems: Boards mit MicroPython,

RlSC-V-Entwicklerboard mit Bluetooth

33 Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti

füt Gamer

34 Netze: Neue \Ã/LAN-Repeater fürs Fritzbox-Mesh,

Cloud-IP-Kamera für draußen

36 TV-Trends: 8K, mehr HDR und Sprachsteuerung

4o IoT: Sigfox veröffentlicht Protokollspezifikation'

LoRaWAN-GatewaY für 70 Euro

42 Smartphones und Smartwatches: Samsung

Galaxy S1O, S1-O+, S10e, Fold, Watch Active

43 Mobilität: S-Bahn, Taxi, Rufbus, Leihräder,

E-Roller und Carsharing Per APP

44 Internet: Grauzone Messaging zwischen Lehrern

und Eltern, Maßnahmen gegen Desinformation

45 Linux: Sicherheitslücke in Paketverwaltung Snap

geschlossen

46 Forschung: Elektronische Nase,

Sprache Per Laser einflüstern

48 DSGVO: Brexit gefáhrdet Datenaustausch

von Unternehmen und Behörden

50 Bitcoin: Kryptobörsenchef nimmt 1O0 Millionen

Euro mit ins Grab

52 Apple: Audioaussetzer bei Macs, Single-Binary-

epps für iPhone, iPad und Mac, APFS-Doku

54 Web-Tipps: Kunst downloaden, Cover-Versionen

von Musiktiteln, Handelsregister

se Digitalpakt: Vermittlungsausschuss erzíelt

Einigung

Test & Kaufberatung
88 AMDs Quad-Core-Prozessoren Ryzen 3 2?OOGE'

3 24O0GE und 5 230OX

90 Server-Mainboards für Intel Xeon E-21O0

92 Editor für Pixelgrafik: AsePrite

92 Backup-Programm für die Kommandozeile: Restic

93 S3-kompatibler Objektspeicher: Minio

94 Universelle Smart-l{ome'Zentrale Homey

96 Leiser Netzwerkspeicher und Mediaserver:

qNAP HS-453DX

98 Dateimanager für die Konsole: Ranger

98 Elektronisches Maßband: Hozo Design Rollova

98 Günstige Vertikalmaus: Silvercrest Funkmaus

100 Bürotastatur im Retro-Look: Speedlink Circle

100 Selbstklebende Folien für Laserdrucker:

Folex Signolit CLP

100 Brainstorming-APP: MindlY

102 Android-Smartphones von 200 bis 3OO Euro:

Motorola Moto G7, G7 Plus und G7 Power

t06 Android-Smartphone mit schnellen Updates

und solider Ausstattung: Nokia 8'L

108 Notebook mit vier Kernen, mattem IPS-Bild-

schirm und flotter SSD: Lenovo ThinkPad E58

t10 Workstation-Grafikkarte AMD Radeon Pro

wx 8200

1f 4 SSD- und Festplatten-Gehäuse für USB

120 HDR-DisPlaYs bis 144 Hz

126 I Smartwatches im Test

134 Grafikchips für Gaming-Notebooks:

GeForce RTX 2080, 2O7O und2060

f 3s Digitalisieren von Dokumenten, Fotos,

Büchern

{42 Videoschnitt mit Komfort ftir 100 Euro

Neun Smartwatches im Test

Frischer Wind für Smartwatches: Sie arbeiten rr

lerweile mit mehr Smartphones zusammen, mar

nicht mehr so schnell schlapp, sind komfortablt

bedienen und lassen sich auch prima zum Beza

als Sportuhr oder als Fitnesstracker verwenden'



Windows- Umzug meistern

Wenn ein neuer PC ansteht. l<orrnerr Sie cJie

Chance nLrtzen, Wir¡cJows f risch rreu zu instal-
liererr. Bequemer ìst es allerdings. Sre neirrrier-t

dre vor¡r alten PC vertraUte Installalron nltl.
Dazu grbt es rlehrere Wege. dre jewe¡ls ihre
Vor und Nachterle hal¡en.
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Googeln ohne Google

Das lnternet ist ein riesiger Kosmos, den viele Surfer
immer nur mit Google durchsuchen. Alternative
Suchmaschinen eröffnen jedoch neue Perspektiven,
erschließen bestimmte Bereiche besser und bereiten
Ergebnisse aussagekräftiger auf.


